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Die Bußgeldbehörden sind grundsätzlich verpflichtet, dem 

Verteidiger eines Betroffenen nicht nur die Bußgeldakte zur 

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus müssen Sie ihm – in der 

Regel in seine Kanzlei – auch die Gebrauchsanweisung für das 

verwendete Meßgerät zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Informationen aus diesen Unterlagen benötigt der Verteidiger auch, 

um beurteilen zu können, ob die Messung, die einem Bußgeldbescheid 

zugrunde liegt, korrekt ist oder nicht. Da er sich hierbei auch der Hilfe 

eines Sachverständigen bedienen kann, muss die Bußgeldbehörde ihm 

die Unterlagen zur Verfügung stellen, die es nach einer Abgabe an das 

Gericht auch dem Gericht zur Verfügung stellen würde bzw. müsste. 

Die Kosten eines derartigen außergerichtlichen Gutachtens 

übernehmen einige Rechtsschutzversicherer im Rahmen der ARB. Ihr 

Verteidiger bespricht dies gerne mit Ihnen und erläutert, ob dies in 

Ihrem konkreten Fall sinnvoll ist oder nicht. 

 

  

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 
Deutlich wurde hier auch das OLG Oldenburg in seinem Beschluss vom 6.5.2015 
(DAR 2015, 406): 



 
 

1.  Hat der Betroffene vorprozessual mehrfach beantragt, ihm die Messdatei zugänglich zu 
machen und wurde ihm dies durch die Bußgeldbehörde verwehrt, ist das rechtliche Gehör 
des Betroffenen verletzt.   

2.  Es ist rechtsfehlerhaft, wenn das Amtsgericht dann trotz mehrfachen Antrages, die 
Messdatei zur Verfügung zu stellen, dennoch den Hauptverhandlungstermin durchführt, 
ohne dem Betroffenen die Messdatei zugänglich zu machen.   

3. Die Ablehnung des Antrages ohne jede Begründung, warum der Verteidigung die Messdatei 
betreffend den konkreten Vorgang nicht zugänglich gemacht wurde, ist schlechthin nicht 
nachvollziehbar und daher willkürlich.  

 

 

 


